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Editorial

Wie weiter mit der Schweizer Armee?
Ist es ein Scherbenhaufen, ist es eine Chance für einen Marschhalt mit Neubeginn?
Gemeint ist die Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über das Gripen-Fonds-Gesetz,
welches abgelehnt wurde.

Rüstungsgeschäfte und insbesondere Kampfflugzeugbeschaffungen sind immer kom-

plexe Vorhaben und stehen regelmässig im Fokus der Öffentlichkeit. Erinnert sei le-

diglich an die Mirage-AfFäre, welche eine verstärkte parlamentarische Kontrolle, die

Reorganisation des EMD und der Rüstungsbeschaffung sowie einen reduzierten Lie-

ferumfang zu Folge hatte oder die F/A-18 Initiative 1992, die in der Volksabstimmung
1993 abgelehnt wurde.

Der Tiger-Teilersatz (TTE) stand von Beginn an unter einem unglücklichen Stern und

zog sich über Jahre hin, unter anderem mit einer Kontroverse zwischen Parlament und

Bundesrat.

Voraussetzungen für eine Kampfflugzeugbeschaffung sind einerseits die klare Trennung
von Evaluation und Beschaffung und andererseits die bereits erfolgreiche Einführung
des zu beschaffenden Kampfflugzeugs bei einer anderen Luftwaffe. Beides traf für den

in Aussicht genommenen Gripen E/F nicht zu.

Im Übrigen bot die Finanzierung Anlass zu unterschiedlichen Auffassungen. Im Zu-
satzauftrag der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats (SiK-N) vom 16.

August 2011 zum Armeebericht 2010 werden Finanzielle Eckwerte und Finanzierungs-
Varianten wie folgt erwähnt: Im Zusatzbericht der Sicherheitspolitischen Kommission
des Ständerats (SiK-S) sind unter anderem finanziellen Eckwerte aufgeführt: Zusätzli-
che Anschubinvestitionen (neu Beseitigung von Ausrüstungslücken) von 5 Mrd.Fr. für
die Beschaffung des TTE und 1,2 Mrd.Fr. für geschützte Fahrzeuge, total 6,2 Mrd.Fr.

Finanzierungsvariante I: TTE und Beseitigung der Ausrüstungslücken über ordentliche
Rüstungsprogramme und schnelle Beschaffung. Der Ausgabenplafond für die Armee
(inkl. armasuisse Immobilien) wird spätestens ab 2016 auf 5 Mrd.Fr. (plus Teuerung)
angehoben und längerfristig dort belassen.

Finanzierungsvariante II: TTE und Beseitigung der Ausrüstungslücken über ein beson-

deres Finanzierungsmodell: Spezialfondslösung, frühestens ab 2014 äufnet das VBS
unter Beteiligung der übrigen Departemente über elf Jahre hinweg einen rechtlich un-
selbständigen Spezialfonds «Tiger-Teilersatz» mit eigener Rechnung. Mit dem Rüs-

tungsprogramm 2019 soll dem Parlament die Kreditfreigabe beantragt werden; erste
Entnahmen aus dem Fonds sind per 2020 geplant.
Damit soll am Anfang des nächsten Jahrzehnts ein eingeschwungener Betrieb der Ar-
mee mit der dafür notwendigen materiellen Erneuerung möglich sein.

Die Botschaft zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Rüstungsprogramm 2012

und Gripen-Fondsgesetz) datiert vom 14. November 2012, das Bundesgesetz über den

Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) vom 27.

September 2013.

Eine Armee hat nie genug Geld; von Interesse ist deshalb die Betrachtung der Kreditres-
te des VBS in den letzten Jahren. Die Kreditreste betrugen 2010 520 Mio.Fr., 2011 367

Mio.Fr., 2012 258 Mio.Fr. und 2013 145 Mio.Fr., total rund 1,3 Mrd.Fr. Davon setzte

das VBS nur 550 Mio.Fr. für andere Beschaffungen ein. Somit flössen seit 2010 750

Mio.Fr. zurück an die Bundeskasse und wenn das Geld nicht für andere Rüstungsgüter
verwendet werden kann, dient es dem Schuldenabbau.

Im Bundeshaushalt 2013 betrugen die Ausgaben für die Landesverteidigung 4,789 Mrd.
Fr., dies entspricht einem Anteil an den Bundesausgaben von 7,5%.
Am 5. Dezember 2013 bestätigte das Parlament einen Armeeplafond von 5 Mrd.Fr. ab 2016.

Darin war auch die Beschaffung von 22 Gripen-E Kampfflugzeugen für total 3,126
Mrd.Fr. vorgesehen, mit jährlichen Mitteln für den Gripen-Fonds von 300 Mio.Fr.

Nach der Abstimmung vom 18. Mai 2014 diskutierte der Bundesrat am 28. Mai 2014
über die Finanzen der Armee: Da es nicht möglich ist, die geplanten Mittel kurzfris-
tig vollumfänglich anderweitig einzusetzen, soll der Armeeplafond 2014-2016 gekürzt
werden. Den andern Departementen stehen somit 2014-2016 total ca. 800 Mio.Fr. mehr

zur Verfügung. Im Übrigen hat das Parlament 2014 bereits 340 Mio.Fr. für den Kauf des

Gripen gesprochen; dieses Geld wird nicht für ein anderes Rüstungsprojekt eingesetzt
und geht somit der Armee verloren. Fortsetzung auf Seite 2
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